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Öffentliche Bekanntmachung

Richtlinie zum Errichten von Elektroladeinfrastruktur
im öffentlichen Raum in Bergisch Gladbach
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2 Einleitung und Hintergrund
Der Aufbau einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur ist eine grundlegende
Voraussetzung für eine weitere Verbreitung der Elektromobilität. Deren Aufbau
ist keine kommunale Aufgabe der Daseinsvorsorge, sondern liegt grundsätzlich
in der Verantwortung der privaten Wirtschaft. Dennoch will die Stadt Bergisch
Gladbach hier unterstützend, aber auch steuernd wirken, indem sie rechtliche
Rahmenbedingungen nutzt, planerische und organisatorische Voraussetzungen
schafft sowie die Rolle eines Kommunikators und Förderers einnimmt.
Die Stadt Bergisch Gladbach fördert die Elektromobilität, indem sie private
Betreiber beim Aufbau und Betrieb von Ladesäulen im öffentlichen Raum un-
terstützt. Insbesondere stellt sie hierfür Flächen im öffentlichen Raum zur Ver-
fügung. Interessierte Ladepunktbetreiber können diese Flächen nutzen, um in
öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur zu investieren und die entsprechende
Förderung des Bundes oder ggf. des Landes zusätzlich in Anspruch zu nehmen.
Um die Auswahl von Flächen für Ladeinfrastruktur transparent und diskrimi-
nierungsfrei zu gestalten und das Genehmigungsverfahren zu strukturieren,
hat die Stadt Bergisch Gladbach ein allgemein gültiges Konzept entwickelt. Der
Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur soll gesamtheitlich und strategisch
erfolgen. Diese Richtlinie gibt die Schritte und die technischen wie rechtlichen
Details für interessierte Ladepunktbetreiber vor. Allgemein und bezüglich Be-
griffsdefinitionen wird auf die Ladesäulenverordnung („Verordnung über tech-
nische Mindestanforderungen an den sicheren und interoperablen Aufbau und
Betrieb von öffentlich zugänglichen Ladepunkten für Elektromobile“, kurz LSV)
in der jeweils geltenden Fassung verwiesen.
3 Gegenstand
Gegenstand dieser Richtlinie ist die bedarfsgerechte und den Gemeingebrauch
sowie die Parkkonkurrenz soweit wie möglich schonende Steuerung des Aus-
baus der Elektroladeinfrastruktur im Stadtgebiet.
Zu diesem Zwecke wird künftig das im Rahmen der Erteilung von Sonder-
nutzungserlaubnissen zur Errichtung und zum Betrieb von Ladesäulen nebst
erforderlichen Zuleitungen eröffnete straßenrechtliche Ermessen sowie das
behördliche Verfahrensermessen der Stadt gemäß § 10 VwVfG NRW im Sinne
größtmöglicher Chancengleichheit und Transparenz gemäß der vorliegenden
Richtlinie ausgeübt.
4 Schritte zum Beantragen eines Standortes
Für das Beantragen und Errichten einer Ladesäule sind mehrere Schritte sei-
tens der Betreiber und seitens der Verwaltung der Stadt Bergisch Gladbach er-
forderlich.
4.1 Anfrage
Die Stadt Bergisch Gladbach weist in einem ersten Schritt zunächst 79 mögliche
Standorte für Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum aus. Dabei ist als Stand-
ortvorgabe zunächst nur jeweils einer der 25 Stadtteile benannt. Innerhalb des
Stadtteiles kann von den Betreibern ein freier Wunschstandort genannt werden
(Beispiel: Für den Stadtteil Schildgen wird eine Anzahl von 4 freien Standorten für
Ladesäulen ausgewiesen. Die Betreiber können sich auf einen oder mehrere dieser
freien Standorte bewerben. Zu diesem Zeitpunkt muss noch keine konkrete Veror-
tung der Standorte im jeweiligen Stadtteil angegeben werden).
Interessierte Ladepunktbetreiber können auf einer interaktiven Karte die
Anzahl der jeweils freien und verfügbaren Standorte für eine Ladesäule in
einem Stadtteil in Bergisch Gladbach erkennen. Die Karte ist verlinkt unter
www.bergischgladbach.de/ladeinfrastruktur.aspx.
Dort ist die Anzahl der verfügbaren Standorte je Stadtteil auch als PDF hinter-
legt.
Betreiber, die an einem bestimmten Standort eine Ladesäule errichten möch-
ten, stellen hierzu eine Anfrage an die Stadt Bergisch Gladbach. Dazu sind
folgende Informationen anzugeben:
• Angaben zum Antragsteller/ Betreiber der Ladesäule
• Verweis auf Referenzprojekte (bereits betriebene Ladepunkte)

Für jeden Standort einzeln ist anzugeben:

• Favorisierter Standort (innerhalb eines Stadtteiles möglichst genau zu
benennen)

• Informationen über die geplante Ladestation, z.B. Art der Lade-
einrichtung, Anzahl Ladepunkte, Leistung, voraussichtliche Abmessungen
der Ladeeinrichtung

Durch einen Antragsteller können mehrere Standorte im gleichen Verfahren
beantragt werden, jedoch nicht mehr als 50 Standorte auf einmal. Der Antrag-
steller muss die Gewähr bieten, die beantragten Ladepunkte im Falle eines Zu-
schlages tatsächlich auch betreiben zu können, und dies durch den Nachweis
von Referenzprojekten belegen. Reine „Platzhalter-Bewerbungen“ ohne Chance
auf Realisierung sind nicht zulässig.
Anfragen können ab dem 01.03.2020 an die Stadt Bergisch Gladbach gestellt
werden. Sie sind zu richten an:
Stadt Bergisch Gladbach
Koordinierungsstelle Elektromobilität
51439 Bergisch Gladbach
E-Mail: eMobilitaet@stadt-gl.de
Im Zeitraum vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2020 (Datum des Poststempels bzw.
des digitalen Antrags) gelten Anfragen von mehreren Antragstellern für den
gleichen Standort als zeitgleich eingegangen. Als „gleicher Standort“ werden
die Anfragen innerhalb eines Stadtteils gewertet, wenn die Anzahl der insge-
samt neu beantragten Standorte im jeweiligen Stadtteil höher liegt als die An-
zahl der noch verfügbaren Standorte (Beispiel: Im Stadtteil Schildgen stehen 4
Standorte zur Verfügung. Betreiber A stellt eine Anfrage für 2 Standorte. Betreiber
B stellt eine Anfrage für 3 Standorte. Somit sind im Stadtteil Schildgen bei 4 aus-
gewiesenen Standorten insgesamt 5 Standorte angefragt.). In diesem Fall fließt in
die Auswahl mit ein, ob seitens der Antragsteller die folgenden Kriterien erfüllt
sind (was im gegebenen Fall auf Anfrage nachzuweisen ist):
1. Roamingfähigkeit mit den in der Region verbreiteten Roamingsystemen
2. Der Ladepunktbetreiber erhebt im Zuge des Roamings ein maximales Zu-

gangsentgelt (je kWh) in Höhe seines eigenen Endkundenpreises. Sollte der
Ladepunktbetreiber keinen eigenen Endkundenpreis festlegen, so wird der
Preis des ad-hoc-Ladens als Grundlage für das maximale Zugangsentgelt he-
rangezogen.

3. Nachweis eines Betriebskonzeptes, das durchgehende Erreichbarkeit (telefo-
nisch oder per Mail) im Störungsfall und Zugriff aus der Ferne (Remotefähig-
keit) gewährleistet.

4. Störungsbehebung durch Service-Mitarbeiter vor Ort werktags von 8–20 Uhr;
Reaktionszeit für die Störungsbehebung in diesem Zeitraum: 8 Zeitstunden.
Leistungsumfang der Störungsbehebung (Second-Level-Support):

– Festlegung eines verantwortlichen Ansprechpartners
– Vor Ort: Funktionsprüfung, Fehleridentifikation, Schutzmaßnahmen
– Schnellbehebung mit Standard-Hilfsmaterial oder Außerbetriebnahme

zu Reparaturzwecken und Bereitstellen einer Interimslademöglichkeit
– Bereitstellung eines Ersatzgerätes und/oder einer Interimslademöglichkeit

vor Ort.

Für jedes der 4 Kriterien wird bei Erfüllung 1 Punkt vergeben. Bei konkurrie-
renden Anfragen erhält derjenige Bewerber mit der höchsten Punktzahl den
Zuschlag. Bei Punktgleichheit entscheidet das Losverfahren über die Auswahl
des Bewerbers im jeweiligen Stadtteil. Dabei wird jeder Standort einzeln ausge-
lost (nicht auf Ebene der Stadtteile).
Wird die Gesamtzahl der verfügbaren Standorte in einem Stadtteil nicht über-
schritten, werden als „gleicher Standort“ solche Wunschstandorte gewertet,
die weniger als 200 Meter voneinander entfernt liegen. In diesem Fall wird die
Stadt Bergisch Gladbach mit den Antragstellern das Gespräch suchen und auf
eine Anpassung der Wunschstandorte hinwirken, so dass alle interessierten
Bewerber zum Zuge kommen können. Kommt eine Einigung über eine Anpas-
sung der Wunschstandorte nicht zustande, entscheidet das Losverfahren über
die Auswahl des Bewerbers an den jeweiligen Wunschstandorten.
Ab dem 01.04.2020 (Datum des Poststempels bzw. des digitalen Antrags) gilt
das Prioritätsprinzip: Die Standorte innerhalb der jeweiligen Stadtteile wer-
den nach dem zeitlichen Eingang der Anfragen geprüft und bei Vorliegen aller
Voraussetzungen vergeben.
4.2 Prüfung der Anfrage
Nach Eingang der Anfrage des Betreibers prüft die Stadt Bergisch Gladbach, ob
der gewünschte Standort für eine Ladesäule grundsätzlich verfügbar ist. Sie
gibt dem Bewerber Rückmeldung über die Verfügbarkeit.
Die Zusage über die Verfügbarkeit gilt auf Ebene des jeweiligen Stadtteils. Bei
Vorliegen mehrerer Anfragen für den gleichen Stadtteil (s.o.) fragt sie die Erfül-
lung der Kriterien zur Bepunktung ab und teilt ggf. das Ergebnis des Auswahl-
und Losverfahrens mit.
Für jeden Standort, der im ausgeführten Verfahren einen Zuschlag erhalten
hat, melden die Betreiber binnen eines Kalendermonats straßenzuggenaue
Wunschstandorte innerhalb des jeweiligen Stadtteils. Sie übermitteln diese
jeweils durch einen Kartenausschnitt des Standortes (Maßstab 1:000) an o.g.
Adresse. Unterbleibt diese Anmeldung von Wunschstandorten und findet nach
Fristablauf und einmaliger Erinnerung auch binnen 10 Arbeitstagen keine An-
meldung derselben statt, behält sich die Stadt Bergisch Gladbach vor, die Zusa-
gen zu widerrufen und die Standorte neu zu vergeben.
4.3 Ortsbegehung
Die interne Überprüfung und Bewertung der Wunschstandorte durch die je-
weiligen Fachabteilungen kann mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Die
Stadt Bergisch Gladbach lädt den Betreiber nach dieser grundsätzlichen Prü-
fung des Standortes zu einer gemeinsamen Ortsbegehung. Bei diesem Termin
wird gemeinsam mit Vertretern der städtischen Abteilungen und ggf. externen
Akteuren (z.B. Netzbetreiber) der Standort begutachtet und die Eignung für den
Aufbau einer Ladeeinrichtung geprüft.
Dazu wird durch die Stadt Bergisch Gladbach für jeden Standort eine Checklis-
te ausgefüllt, um beispielsweise die Zugänglichkeit des Ortes, die Parkraumsi-
tuation, die stadträumliche Gestaltung, die Gegebenheiten der Abwasser- und
Versorgungsleitungen sowie ggf. konkurrierender Belange des Denkmalschut-
zes und Naturschutzes etc. zu prüfen. Auf eine ausreichende verbleibende Geh-
wegbreite von 1,50 m wird geachtet. Von befahrbaren Verkehrsflächen ist ein
Sicherheitsabstand von mindestens 0,50 m einzuhalten. Zugänge von Versor-
gungsschächten sind freizuhalten. Verkehrseinrichtungen und Beschilderun-
gen dürfen in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigt werden. In der Regel sind die
Standorte im Straßenraum unterzubringen.
Bei der Standortplanung sind u.a. folgende Vorgaben zu berücksichtigen:

– Gute Sichtbarkeit des Lade-Standortes
– Ladesäulen nur an Parkplätzen ohne spezifische Nutzungszuweisung,

wie z. B. Behindertenparkplatz (Zeichen 314 in Kombination mit Zeichen
1044-10 StVO) oder eingeschränktes Haltverbot (Zeichen 286 StVO)

– Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs
(auch Fuß- und Radverkehr), insbesondere keine Verlegung von
Ladekabeln über Geh- und Radwegflächen beim Ladevorgang

– Kanalschächte, Hydranten, Schieberkappen
– Festlegung der Ladeparkstände gemäß den folgenden verkehrstechnischen

Entwurfsskizzen
Verkehrstechnische Entwurfsskizze – Längsaufstellung:

Verkehrstechnische Entwurfsskizze – Schrägaufstellung:

Verkehrstechnische Entwurfsskizze – Queraufstellung:

Die Ladesäule sollte so installiert sein, dass sie für Parkplätze am Anfang oder
Ende des Seitenstreifens nutzbar ist (sofern es sich um einen baulichen Seiten-
streifen handelt).
4.4 Evaluierung des Standorts
Aufgrund der Ergebnisse der Ortsbegehung und der Informationen in der
Standort-Checkliste klärt die Stadt Bergisch Gladbach intern offene und zur
Entscheidung anstehende Fragen, bewertet den Standort abschließend und gibt

dem Betreiber verbindlich Antwort, ob am gewünschten Standort eine Lade-
säule grundsätzlich errichtet werden kann. Womöglich bietet sie Hilfestellung
beim Ausräumen von Nutzungskonflikten (beispielsweise wird eine geeignete
Verlegung vorgeschlagen, falls Denkmalschutzbelange berührt sind).
4.5 Antragstellung
Bei positiver Bewertung kann der Betreiber einen offiziellen Antrag für die
Errichtung von Ladeinfrastruktur am Standort an die Stadt Bergisch Gladbach
stellen. Ein entsprechendes Formular wird zur Verfügung gestellt.
Dem förmlichen Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

• Fotos des Standortes mit Ladesäulen-Dummy zur Veranschaulichung
der realen Abmessungen der verwendeten Hardware.

• Lagepläne mit genau eingezeichnetem Standort (Maßstab 1:250).
• Verkehrszeichenplan (Angaben zur aktuellen und zukünftigen

Verkehrsbeschilderung am Standort
• Vor der Antragstellung muss eine Prüfung der Standorte auf Versorgungs-

leitungen Dritter erfolgen. Entsprechende Leitungspläne sind dem
Antrag beizufügen.

Der Betreiber sendet den Antrag an oben angegebene Postanschrift oder reicht
einen digitalen Antrag per Mail bzw. über einen bereitgestellten Link ein.
Der Antragsteller beantragt den Netzanschluss beim zuständigen Netzbetrei-
ber:

Rheinische NETZGesellschaft mbH (RNG)
Parkgürtel 26, 50823 Köln
Telefon: 0221 4746-0, Telefax: 0221 4746-111
E-Mail: info@rng.de
https://www.rng.de/cms/netzanschluss.html

4.6 Erteilung der Sondernutzung
Der Antrag des Betreibers wird intern geprüft. Bei Vorliegen aller Vorausset-
zungen wird der Antrag genehmigt. Der Betreiber erhält in diesem Falle eine
positive Antwort von der Stadt Bergisch Gladbach. Mit Erteilung der Sondernut-
zungserlaubnis erfolgt die finale Freigabe zum Aufbau der Ladesäule.
Der Betreiber beantragt einen Netzanschluss beim Netzbetreiber, die Stadt
Bergisch Gladbach als Eigentümerin der Flächen stimmt diesem zu. Die Voran-
frage beim Netzbetreiber kann auch bereits parallel zum Antrag auf Genehmi-
gung der Ladesäule gestellt werden. Der Betreiber kann sich so einen Überblick
über die zu erwartenden Netzanschlusskosten verschaffen. Er handelt dabei
auf eigenes Risiko. Für die Stadtverwaltung entsteht keine Schadensersatz-
pflicht, falls der Wunschstandort im Genehmigungsverfahren abgelehnt wird.
Mit der Sondernutzungserlaubnis erhält der Betreiber eine Aufbruch-ID für den
Aufbruch öffentlicher Verkehrsflächen. Mit der Aufbruch-ID kann der Betreiber
oder eine mit der Ausführung beauftragte Baufirma die nach § 45 Abs. 6 StVO
erforderliche Verkehrsrechtliche Anordnung für Arbeiten im öffentlichen Ver-
kehrsraum beantragen (siehe https://www.bergischgladbach.de/elektronische-
antragstellung-ltc-strassenverkehrsbehoerde.aspx) Die Straßenverkehrsbe-
hörde (Allgemeine Ordnungsbehörde) prüft den Antrag zur Einrichtung einer
Arbeitsstelle und erteilt eine Anordnung.
5. Schritte nach der Genehmigung des Standortes
5.1 Aufstellen der Ladestation
Nach positivem Bescheid aller Anträge kann der Bau der Ladestation beginnen.
Parallel erteilt die Straßenverkehrsbehörde eine verkehrsrechtliche Anord-
nung zur Ausführung der Beschilderung und Markierung der Ladepunkte an
die Abteilung Verkehrsflächen.
Der Betreiber beauftragt die Beschilderung und Markierung der Ladeparkstän-
de. Die Kosten werden von dem Betreiber getragen.

Beschilderung (Regelfall): Beschilderung (Ausnahmefall):
Zeichen 315 mit Zusatzzeichen Zeichen 283 mit Zusatzzeichen
1050-32 1026-60
8 – 22 Uhr*
*gegebenenfalls zeitliche Begrenzung analog den örtlichen Gegebenheiten

Bodenmarkierung:
Piktogramm „Elektrofahrzeug“, Farbe: weiß
Schließlich meldet der Betreiber die neuen Ladepunkte an die Bundesnetzagen-
tur.
5.2 Gestaltung und Designvorgaben

Für die Ladesäulen wird eine möglichst zurückhaltende Dimensionierung und
Gestaltung (Farbgebung, Beschriftung) vorgegeben, so dass das Straßenbild nur
wenig beeinflusst wird. Die Ladesäule darf nicht als Werbeträger dienen.
(Platzhalter: Mobilitätskonzept)
Das Logo „GLeMobil“
Auf jeder Ladesäule ist das Logo „GLeMobil“ gut sichtbar und wahrnehmbar
aufzubringen, um die Wahrnehmung der Ladesäulen im Stadtbild zu verbes-
sern. Die Größe ist abhängig von der Ausführung der Ladestation. Das Logo des
Ladesäulenbetreibers kann angebracht werden.
Die Koordinierungsstelle Elektromobilität stellt dem Betreiber das Logo als
druckfähiges Format zur Verfügung. Die Anbringung erfolgt durch den Betrei-
ber. Die Kosten für den Druck sowie die Anbringung des Logos trägt der Betrei-
ber.
5.3 Regelbetrieb
Der Betreiber verpflichtet sich zu einem jährlichen Bericht über die zum je-
weiligen Ladepunkt abgegebene Strommenge und die Anzahl der Ladevorgän-
ge. Dieser Bericht ist für alle im Stadtgebiet betriebenen Ladepunkte im ersten
Quartal (spätestens 31.03. des jeweiligen Jahres) für das jeweilige Vorjahr bei
der städtischen Koordinierungsstelle Elektromobilität einzureichen.
Der Betreiber weist dabei in geeigneter Form nach, dass an den Ladepunkten
zertifizierter Ökostrom abgegeben wurde.
6. Sonstige rechtliche und technische Vorgaben für die Ladepunkte
6.1 Inhalt der Sondernutzungserlaubnis
Auf Grundlage der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der der-
zeit geltenden Fassung sind Ladesäulen nicht genehmigungspflichtig. Es han-
delt sich im Grundsatz um Automaten, deren Errichtung formell verfahrensfrei
ist. Für die Errichtung der Ladesäule auf einer öffentlichen Fläche ist allerdings
eine Sondernutzungserlaubnis erforderlich.
Auf das Erheben einer Sondernutzungsgebühr wird dabei bis auf Weiteres ver-
zichtet, da davon ausgegangen wird, dass die Errichtung der Ladeinfrastruktur
überwiegend im öffentlichen Interesse liegt.
Verwaltungsgebühren, die unmittelbar mit der Errichtung der Ladepunkte zu-
sammenhängen (wie die Gebühr für die Verkehrsrechtliche Anordnung), wer-
den seitens der Stadt Bergisch Gladbach vom Betreiber voll erhoben.
Die Erlaubnis gilt nur für den Erlaubnisnehmer und darf ohne die Zustimmung
der Stadt nicht übertragen werden. Dritten steht kein Anspruch auf Widerruf
der Erlaubnis zu.
Die Sondernutzungserlaubnis wird beginnend mit dem beantragten Gültigkeits-
datum auf acht Jahre befristet.
Wird an der Ladesäule zu einem späteren Zeitpunkt ein stationsgebundener
E-Carsharing-Stellplatz eingerichtet, so kann die Gültigkeit der Sondernutzungs-
erlaubnis für die Ladesäule auf Antrag des Betreibers an die maximal 8-jährige
Gültigkeit für die Sondernutzung des stationsgebundenen E-Carsharing-Stell-
platzes angepasst werden.
Beginnt der Adressat der Sondernutzungserlaubnis nicht innerhalb von 4
Monaten nach Unanfechtbarkeit mit der Errichtung der Ladesäule, wird die
Erlaubnis unwirksam (auflösende Bedingung). Das Gleiche gilt, wenn die La-
desäule nicht innerhalb von 6 Monaten nach Erteilung der Sondernutzungser-
laubnis in Betrieb genommen wird.
Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet, Belegungszeitberichte gemäß Ziffer 5.2
abzugeben.
6.2 Nebenbestimmungen der Sondernutzungserlaubnis
Über die vorstehenden Inhalte hinaus darf die Sondernutzung nur unter den
folgenden Bedingungen und Auflagen ausgeübt werden:

a) Der Erlaubnisnehmer hat dafür zu sorgen, dass im Rahmen der Ausübung
der Sondernutzung Verkehrsgefährdungen jederzeit ausgeschlossen sind
und keine vermeidbaren Beeinträchtigungen oder Behinderungen eintre-
ten.

Der Bürgermeister
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Mucksmäuschenstill
ist es in der Aula des Schulzent-
rums – über 100 Mitglieder di-
verser Brettspielvereine sitzen
hier andenTischen, brütenüber
den kniffligen Spielen. Es geht
um die Qualifikationsrunde für
die DeutscheMannschaftsmeis-
terschaft imBrettspiel2020.„An
diesem Wochenende wird an
zwölf Orten in der Bundesrepu-
blik in der Vorrunde entschie-
den, wer am 6. Juni in Bad Nau-
heim an der DeutschenMeister-
schaft teilnehmen darf“, erklärt
IngeMettmann,ersteVorsitzen-
de des ausführenden Vereins
„Die Spielbaustelle“. „An vier
weiteren Spielorten fanden die
Turniere am vergangenen oder
finden am nächsten Wochenen-
de statt.“

Doch Backgammon, Schach
oder Mühle sucht der Besucher,
der sich über die Brettspiele in-
formieren will, hier vergeblich.
Nur neuere Spiele, die auch auf
dem Markt zu erwerben sind,
sind zugelassen. Dabei ist der
Klassiker „6 nimmt“ aus dem
Jahr 1998ein richtigerOldie, der
eine Renaissance bei den Fans
erlebt. Auch „Der Palast von Al-
hambra“ war schon 2003 Spiel
des Jahres. Neu sind „Auf den
Spuren von Marco Polo“ und
„Ganz schön clever“. Mit Wür-
feln, Karten, Kartenspiel und
„Pöppels“ wird gespielt. Doch
was sind „Pöppels“? „Das sind
dieSpielfigurenwiebei»Mensch

ärgere dich nicht«“, lautet die
einfache Erklärung von Inge
Mettmann. Sogar in den Ver-
einsnamentauchtdie lustigeBe-
zeichnung auf: „Pöppelshop-
pers“ aus Mülheim-Saarn, „Die
bergischen Pöppels aus Wer-
melskirchen“. Die Brettspielver-
eine haben auch bei der Aus-
schreibung fürdieMeisterschaft
die Spiele ausgewählt.

Sehr beliebt ist „Der Palast
von Alhambra“ – konzentriert
knobeln die Viererteams rund

um die Entstehung desWeltkul-
turerbes. Man muss geeignete
Bautrupps engagieren, die man
mit der passenden Währung be-
zahlen kann. Türme werden er-
richtet, SerailsundGärtenange-
legt. Nur wer Mauern baut,
kommt irgendwie nicht weiter.
„DieSpielermüssen sichorgani-
sieren, Strukturen entwickeln
und vorausschauend planen“,
erklärt Mettmann die Faszinati-
onfürdasBrettspiel.„BeimSpiel
gehteswieimrichtigenLebenzu

– Spielen bedeutet auch Ler-
nen“, findet sie.

Unter einem der Spieltische
liegt ganz still Hund Fluffy. Der
alte Hundeherr weiß ganz ge-
nau, dass er ruhig bleiben muss.
Herrchen Ingo aus Jülich ist lei-
denschaftlicher Brettspieler:
„Ich habe sogar meine Tochter
Lea als Spieltochter erzogen.“
Achim Raschka ist zum ersten
Mal dabei: „Faszinierend! Die
Spiele werden immer komple-
xer“, stellt er fest. Und außer-

dem könne dabei die ganze Fa-
milie mitmachen. Auch in die
Aula sind ganze Familienver-
bände eingezogen, Doch die
Spieler treten nicht als Mann-
schaft ausdemjeweiligenVerein
an, sondern müssen sich in den
spannenden Spielerunden in al-
len vier Brettspielen mit Spie-
lern der anderen Mannschaften
messen.„InderGruppehat jeder
eine eigene Taktik“, erklärt Kas-
sierer Christof Heide. „Neue
Spieler bringen neue Taktiken
ins Spiel, auf diemannochnicht
gekommen ist.“ Schiedsrichter
Joachim Schwarz beobachtet
mitwachenAugen den Spielver-
lauf. Pfuschen? „Hoffentlich
nicht“, sagt er.

Wer vermutet, dass die Ju-
gendlichen eher zu Computer-
spielen greifen, wird hier beim
Turnier eines Besseren belehrt.
„Eine Zeitlang haben wir be-
fürchtet, dass die Computer-
spiele das Brettspiel verdrängen
–aberdas istnichtderFall“, sagt
Heide. „Die jüngsten Spieler
sind elf Jahre alt.“ Und tatsäch-
lichhalten sich Seniorenund Ju-
gendliche dieWaage. In derMit-
tagspause diskutieren alle mit-
einander – über die Generatio-
nen hinweg.

Eine Entdeckungs-
reise indieWelt desWassersbie-
ten die Wasserkurse des Natur-
Guts Ophoven und des Wupper-
verbands für Schulklassen der
Jahrgangsstufen eins bis fünf an
der Großen Dhünn- und der Be-
ver-Talsperre. In den kostenlo-
senKursen soll denSchülerndas
Thema Wasserschutz auf spie-
lerische Weise und mit prakti-
schen Experimenten vermittelt
werden. Dazu wird, nach einer
Besichtigung der Talsperren, an

der Bever-Talsperre das Thema
Wasserkraft in der Praxis aus-
probiert und an der Großen
Dhünn -Talsperre eine Gewäs-
seruntersuchungmit den Schul-
klassen durchgeführt.

Die Anmeldung läuft bereits,
freie Termine sind insbesondere
an der Bever-Talsperre noch er-
hältlich. Anmeldung per E-Mail
oder (02 17 1) 73 49 944. (il)

(il)

Ganze Familien im Brettspiel-Fieber
Qualifikation für DeutscheMannschaftsmeisterschaft –Mitglieder von Spiel-Vereinen in Odenthal

Kurse für
Schüler zum
Wasserschutz

b) Vor Beginn von Baumaßnahmen hat sich der Erlaubnisnehmer zu erkun-
digen, ob im Bereich der zu errichtenden Ladesäule Kabel, Versorgungs-
leitungen und dergleichen verlegt sind. Er hat mit den Versorgungsun-
ternehmen (zum Beispiel BELKAW, Netcologne, Telekom.) Verbindung
aufzunehmen, um in Abstimmung mit diesen auf eigene Kosten Maßnah-
men zum Schutz der Kabel und Versorgungsleitungen treffen zu können.

c) Die Ladesäule darf ohne vorherige Zustimmung der Stadt nicht verändert
werden. Auf Verlangen der Stadt hat der Erlaubnisnehmer die Ladesäule
auf seine Kosten zu ändern. Das Anbringen von Fremdwerbung ist nicht
zulässig.

d) Die Ladesäule ist durch den Erlaubnisnehmer nach den jeweils bestehen-
den gesetzlichen Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik
zu errichten, zu unterhalten, zu sichern und zu betreiben. Die Regelungen
der Verordnung über technische Mindestanforderungen an den sicheren
und interoperablen Aufbau und Betrieb von öffentlich zugänglichen La-
depunkten für Elektromobile (Ladesäulenverordnung) sowie die einschlä-
gigen Regelungen des Energiewirtschaftsgesetzes, jeweils in der aktuell
gültigen Fassung, sind anzuwenden. Insbesondere ist die Interoperabilität
der Ladesäulen mit den gängigen Ladeverfahren sicherzustellen. Bei der
Errichtung der Anlage ist die DIN VDE 0100-722 zu berücksichtigen.

e) Verschmutzungen der Anlage (zum Beispiel durch Graffiti oder Werbepla-
kate) sind unverzüglich und ohne besondere Aufforderung zu beseitigen.

f) Die Stadt behält sich einen befristeten Widerruf bzw. eine vorübergehende
Aussetzung des Sondernutzungsrechts vor. Dies gilt insbesondere für Situ-
ationen, in denen die genutzten Flächen zur Einrichtung einer Baustelle
oder für andere vorübergehend erforderliche Nutzungen benötigt werden.
Beginn und Dauer etwaiger Maßnahmen, die zum befristeten Widerruf
bzw. zur vorübergehenden Aussetzung des Sondernutzungsrechts führen,
werden dem Erlaubnisnehmer jeweils mitgeteilt. Absatz j) ist anzuwen-
den.

g) Alle Maßnahmen und Aufwendungen sowie die damit verbundenen Kos-
ten und erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen, die sich aus der Inan-
spruchnahme von Fördermitteln durch den Erlaubnisnehmer ergeben,
sind von diesem allein zu tragen; eine Kostenerstattung durch die Stadt
erfolgt nicht.

h) Alle im Zusammenhang mit der Ausübung der Sondernutzung, insbeson-
dere aufgrund der Errichtung der Ladesäule sowie der erforderlichen Zu-
leitungen, sich ergebenden Mehraufwendungen für die Unterhaltung der
betroffenen Straßenflächen und etwaige Schäden daran hat der Erlaubnis-
nehmer der Stadt zu ersetzen. Sollte durch die Ausübung der Sondernut-
zung eine Beschädigung an der Straßenfläche eintreten, so ist der Schaden
im Einvernehmen mit der Abteilung Verkehrsflächen der Stadt unverzüg-
lich auf Kosten des Erlaubnisnehmers wieder zu beseitigen.

i) Dem Erlaubnisnehmer obliegt während der Geltungsdauer der Sondernut-
zungserlaubnis die Verkehrssicherungspflicht für die von der Erlaubnis
erfassten und tatsächlich genutzten Straßenflächen, insbesondere auch für
die errichteten E-Ladesäulen und die Zuleitungen. Von etwaigen Haftungs-
und Entschädigungsansprüchen Dritter, die im kausalen Zusammenhang
mit der Ausübung der Sondernutzung entstehen, insbesondere im Falle
einer Nichtbeachtung von Nebenbestimmungen zur Sondernutzungs-
erlaubnis, ist die Stadt freizustellen.

j) Im Falle des Widerrufs der Sondernutzungserlaubnis sowie bei Störung
oder Wegfall der Nutzungsmöglichkeit der betroffenen Straßenfläche (zum
Beispiel im Falle von Baumaßnahmen, Straßenschäden, Sperrungen, Ände-
rung oder Einziehung der Straße) besteht kein Ersatzanspruch gegen die
Stadt.

k) Kommt der Erlaubnisnehmer einer Verpflichtung aus der Sondernutzungs-
erlaubnis, insbesondere einer Nebenbestimmung, trotz vorheriger Auffor-
derung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so ist die Stadt berechtigt:
– im pflichtgemäßen Ermessen die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten

des Erlaubnisnehmers zu treffen oder
– die Sondernutzungserlaubnis zu widerrufen; Absatz j) ist anzuwenden.

Wird die Sicherheit des Verkehrs gefährdet oder wird eine Baustelleneinrich-
tung zur Sicherung der öffentlichen Versorgung behindert, so können vorherige
Aufforderung und Fristsetzung unterbleiben.

l) Die Stadt behält sich vor, die jeweilige Sondernutzungserlaubnis einzelfall-
bezogen mit weiteren Nebenbestimmungen zu versehen.

6.3 Unwirksamwerden der Sondernutzungserlaubnis
Wird eine erteilte Sondernutzungserlaubnis zur Errichtung und zum Betrieb
einer Ladesäule nebst erforderlichen Zuleitungen durch Zeitablauf, Widerruf,
Verzicht oder auf sonstige Weise unwirksam, kann die Stadt vorbehaltlich des
fortbestehenden Bedarfs je unwirksam gewordener Sondernutzungserlaubnis
eine neue Sondernutzungserlaubnis für einen Standort in demselben Stadtteil
erteilen.
Im Falle des Unwirksamwerdens der Erlaubnis sowie bei der Einziehung der
Straße hat der Erlaubnisnehmer auf Verlangen der Stadt innerhalb einer ange-
messenen Frist die Ladesäule nebst Zuleitungen zu entfernen und die benutzte
Straßenfläche in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen. Das Verlangen
der Stadt kann insbesondere dann unterbleiben, wenn derselbe Erlaubnisneh-
mer für denselben Standort eine neue Sondernutzungserlaubnis erhält oder
ein anderer, dem eine Sondernutzungserlaubnis erteilt worden ist, denselben
Standort nutzt und sich der frühere und der neue Erlaubnisnehmer über eine
Folgenutzung der vorhandenen Ladesäule einig sind.
6.4 Sonstige öffentlich-rechtliche Erlaubnisse oder privatrechtliche Zustimmun-
gen
Ist zur Ausübung der Sondernutzung eine weitere behördliche Genehmigung,
Erlaubnis oder Bewilligung nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich, so
werden diese durch die Sondernutzungserlaubnis nicht ersetzt und müssen
vom Erlaubnisnehmer vor Ausübung der Sondernutzung eingeholt werden.
Das Gleiche gilt für privatrechtliche Zustimmungen Dritter.
6.5 Anforderungen an die Ladeinfrastruktur
Die Ladestation wird von jedem Betreiber in eigener Verantwortung aufgestellt.
Der Betreiber hat für die Erfüllung der jeweils geltenden Bestimmungen für die
Ladeinfrastruktur Sorge zu tragen. Insbesondere gelten folgende Verordnun-
gen:

• Ladesäulenverordnung LSV www.gesetze-im-internet.de/lsv/index.html
• Technische Anschlussbedingungen des Netzbetreibers

Zusätzlich werden Parkraumsensoren zur Übermittlung dynamischen Bele-
gungsdaten an die Betreiberplattform, Navigationssysteme und Ladestations-
finder der Partnerunternehmen gefordert. Über eine automatisierte Schnitt-
stelle sind Belegungen ohne Ladevorgänge an die Allgemeine Ordnungsbehörde
zu melden.
Bei Errichtung im Straßenraum ist außerdem auf einen deutlich erkennbaren
Anfahrschutz zu achten.
6.6 Tarifmodell und Bezahlsystem an der Ladesäule
Die Ladesäulenverordnung regelt den diskriminierungsfreien Zugang zu den
öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Die Stadt Bergisch Gladbach macht kei-
ne über die bundesweite Regulierung hinausgehenden Vorgaben bezüglich
verwendetem Bezahlsystem oder Tarifmodell. Über die Preisfindung kann und
wird der freie Markt entscheiden. Auf die bestehenden Vorgaben des Eichrechts,
der Preisangabenverordnung, des Wucherverbotes und anderer einschlägiger
Regularien wird hingewiesen.
Alle Betreiber von Ladepunkten sollen darüber hinaus in geeigneter Weise
(insb. durch Roaming-Vereinbarungen) Interoperabilität zwischen den einzel-
nen im Stadtgebiet Bergisch Gladbach verbreiteten Bezahlsystemen (Ladekar-
ten, Lade-Apps etc.) herstellen. Details hierzu regeln ggf. die entsprechenden
Sondernutzungserlaubnisse.
6.7 Stromlieferung
In jedem Ladepunkt befindet sich ein Stromzähler. Die Ladesäule gilt als End-
verbraucher – es herrscht freie Anbieterwahl für den Ladesäulenbetreiber für
den Bezug des Stroms. Zwingende Vorgabe ist jedoch, dass ausschließlich zerti-
fizierter Öko-Strom abgegeben wird.
7 Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.
Hinweis:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann ge-
mäß § 7 Abs. 6 GO NRW gegen diese Richtlinie nach Ablauf eines Jahres seit
ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei
denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Richtlinie ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) die Bürgermeisterin/der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher
beanstandet

oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Richtlinie wird hiermit im vollen Wortlaut öffentlich bekannt
gemacht.

Bergisch Gladbach, den 19.02.2020

Lutz Urbach
Bürgermeister

Anlage 1
Standortliste Stadtteile Stand:

01.03.2020

Stadtteil Anzahl Standorte
für LS

Belegte Standorte
für LS

Freie Standorte
für LS

11 Schildgen 4 4

12 Katterbach 3 3

13 Nußbaum 1 1

14 Paffrath 5 5

15 Hand 6 6

21 Stadtmitte 7 7

22 Hebborn 4 4

23 Heidkamp 4 4

24 Gronau 3 3

31 Romaney 0 0

32 Herrenstrunden 1 1

33 Sand 2 2

41 Herkenrath 2 2

42 Asselborn 0 0

43 Bärbroich 1 1

51 Lückerath 4 4

52 Bensberg 4 4

53 Bockenberg 3 3

54 Kaule 4 4

55 Moitzfeld 3 3

61 Refrath 6 6

62 Alt Refrath 3 3

63 Kippekausen 2 2

64 Frankenforst 4 4

65 Lustheide 3 3

79 0 79

LS = Ladestation mit im Regelfall 2 Ladepunkten (LP)




